
S a t z u n g

§ 1 
Firma und Sitz

1. Die Gesellschaft führt die Firma

Golden Rainbow ..... Vermögensverwaltungs AG.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in München.

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen
Vermögens.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen,
zu beteiligen und deren Leitung zu übernehmen: sie ist darüber
hinaus befugt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnah-
men zu ergreifen, die dem Zweck des Unternehmens mittelbar
oder unmittelbar förderlich erscheinen. Sie ist auch zur Errich-
tung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie zur
Neugründung von Unternehmen derselben oder anderer Bran-
chen ermächtigt.

§ 3 
Dauer der Gesellschaft

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit be-
schränkt.
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§ 4 
Veröffentlichungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im
Bundesanzeiger.

§ 5 
Grundkapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 50.000,-- und ist
in 50.000 Stückaktien eingeteilt.
Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu einem Ausgabebetrag von
jeweils Euro 1,-- pro Stückaktie.

3. Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Er-
neuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates. Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine
Urkunde ausgestellt werden.

§ 6 
Organe

1. Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat
und die Hauptversammlung.

2. Die Gesellschaft kann einen Beirat bestellen.

§ 7 
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Zahl der Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat fest-
gelegt.
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2. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie
einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

3. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitglie-
dern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und allgemein oder im
Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 Alternative 2 BGB
befreien.

4. Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen Beschluss eine Ge-
schäftsordnung, welche der Zustimmung des Aufsichtsrates be-
darf.

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im übrigen mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den des Vorstandes den Ausschlag.

§ 8 
Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 3 Mitgliedern, die
von der Hauptversammlung gewählt werden.

2. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder kann längstens für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgen, die über
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, wird nicht mit-
gerechnet. Neuwahlen für ausgeschiedene Mitglieder des Auf-
sichtsrates können nur für den Rest der Amtszeit des ausge-
schiedenen Mitgliedes vorgenommen werden.

3. Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Auf-
sichtsrates von dessen Vorsitzendem oder seinem Stellvertreter
abgegeben.
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4. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt im Aufsichtsrat
durch eine an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung
niederlegen.

§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter

1. Nach seiner Bestellung wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und mindestens einen stellvertretenden Vor-
sitzenden.

2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl
vorzunehmen.

§ 10 
Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes in
allen Zweigen der Verwaltung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes und dieser Satzung zu überwachen.

2. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber dem Vor-
stand gerichtlich und außergerichtlich.

§ 11 
Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung, welche über die Feststellung des Jah-
resabschlusses in den im Gesetz vorgesehenen Fällen, die Ent-
lastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates
sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschließt (or-
dentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht
Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.
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2. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen,
wenn das Interesse der Gesellschaft es erfordert.

3. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Der
Ort der Hauptversammlung ist bei der Einberufung bekannt zu
geben.

§ 12 
Einberufung der Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Auf-
sichtsrat einberufen. Bei der Einberufung werden die Tagesord-
nung sowie Ort und Zeit der Hauptversammlung mitgeteilt.

2. Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor dem Tage
der Versammlung erfolgen. Dabei werden der Tag der Einberu-
fung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.

§ 13 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung

der Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungs-
gemäß einberufen wurde.

2. In der Hauptversammlung gewähren jede Stückaktie der abge-
gebenen Stimmen eine Stimme.

3. Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit, soweit das Gesetz nicht zwingend eine größere Mehr-
heit vorschreibt.

4. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt; nur im Falle
von Wahlen entscheidet das Los.
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§ 14 
Versammlungsleitung

1. In der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-
rates oder sein Stellvertreter den Vorsitz. Wenn sowohl der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates als auch sein Stellvertreter verhin-
dert sind, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung
gewählt.

2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Reihen-
folge der Gegenstände der Tagesordnung und die Art der Ab-
stimmung.

§ 15 
Geschäftsjahr, Jahresabschluss

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjah-
res den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer
vorzulegen. Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes
des Abschlussprüfers hat der Vorstand den Jahresabschluss,
den Geschäftsbericht, die Prüfungsberichte und den Vorschlag
zur Verwendung des Bilanzgewinnes dem Aufsichtsrat vorzule-
gen.

§ 16 
Verwendung des Jahresüberschusses

Der Jahresüberschuss, der sich aus dem Jahresabschluss nach
Vornahme von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen
(einschließlich für gewinnabhängige Aufsichtsratsvergütungen) und
Einstellung in die gesetzliche Rücklage ergibt, wird an die Aktionäre
ausgeschüttet, soweit er nicht durch Beschluss der Hauptversamm-
lung in freie Rücklagen eingestellt oder auf neue Rechnung vorge-
tragen wird.
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§ 17 
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die Gründungskosten bis zu einem Betrag von
2.500,-- Euro; etwaige darüberhinausgehende Gründungskosten
trägt der Gesellschafter.


